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DER OBERBÜRGERMEISTER 
Personal- und Organisationsamt 

 
 
 
 

 
 
 
 
Betrifft 
 

Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben nach dem 
Gesetz zur Bildung einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

21.06.2016 Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und 
                       E-Government Vorberatung 
29.06.2016 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
29.06.2016 Rat Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Sachentscheidung: 
 

Der Vereinbarung zur Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung der 
Aufgaben nach dem Gesetz zur Bildung einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen 
(EA-Gesetz NRW) zwischen dem Kreis Steinfurt, dem Kreis Borken, dem Kreis Coesfeld, dem 
Kreis Warendorf sowie den Städten Hamm und Münster wird in der Fassung zugestimmt, wie 
sie als Anlage 1 zu dieser Vorlage beigefügt ist.  

 
 

II. Finanzierung/Mittelbereitstellung 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die Umsetzung des oben angeführten Beschlusses 
keine zusätzlichen Aufwendungen entstehen werden.  

 
 
Begründung: 
 

Das Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen vom 26.04.2016 
(EA-Gesetz NRW) wurde am 13.05.2016 (GV.NRW. S. 234) bekannt gemacht. Es tritt am 
01.01.2016 in Kraft. Gem. § 2 Abs. 1 EA-Gesetz NRW wird die Funktion des Einheitlichen An-
sprechpartners durch die Bezirksregierung Detmold wahrgenommen. Damit wurde die dezent-
rale Struktur mit 21 Einheitlichen Ansprechpartnern in NRW aufgelöst und durch einen zentra-
len Einheitlichen Ansprechpartner, verortet bei der Bezirksregierung Detmold, ersetzt.  

 

 

Vorlagen-Nr.: 

  
V/0513/2016 

Auskunft erteilt: 

Herr Etienne 
Ruf: 

492-1114 

E-Mail: 

Etienne@stadt-muenster.de  
Datum: 

08.06.2016 

Öffentliche Beschlussvorlage 
 
 



- 2 - 

V/0513/2016 

Die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sowie die Städte Hamm und Münster 
hatten die Aufgabe zwecks Verwaltungsvereinfachung und Kostenreduzierung im Rahmen ei-
ner Delegation zunächst auf den Kreis Warendorf übertragen. Durch die Änderungsvereinba-
rung vom 29.12.2014 übernahm der Kreis Steinfurt die Aufgabe des Einheitlichen Ansprech-
partners für die Beteiligten. 
 
Aufgrund der Gesetzesänderung ist die bestehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung, die als 
Anlage 2 beigefügt ist, hinfällig geworden und muss aufgehoben werden. 

 
 
In Vertretung 
 
 
 
Wolfgang Heuer  
Stadtrat 
 
 
Anlagen 
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